
Hossenfelder, Divisionspfarrer der V. Division zu Küstrin. Königlich 
preussische Militair-Kirchen-Ordnung vom 12. Februar 1832 . 

. Nebst allen dieselbe bis auf die neueste Zeit ergänzenden oder 
abändernden Verordnungen und erläuternden Anmerkungen. 

8. Berlin 1879~ 


